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KANTONSRATSPROTOKOLL  

  
Sitzung vom 19. September 2022 
Kantonsratspräsident Born Rolf 

  
  

B 117 Änderung der Kantonsstrasse K 10 und 

Lärmsanierungsprojekt, Abschnitt Wiggen bis zur Grenze Kanton 

Bern, Gemeinde Escholzmatt-Marbach; Entwurf Dekret über einen 

Sonderkredit / Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement 

  
Der Präsident der Kommission Verkehr und Bau (VBK), Pius Kaufmann, befindet sich bei 

der Beratung dieser Vorlage im Ausstand. 
Für die Kommission Verkehr und Bau (VBK) spricht Kommissionsvizepräsident 

Armin Hartmann. 
Armin Hartmann: Mit der Botschaft B 117 beantragt der Regierungsrat unserem Rat eine 

Änderung der Kantonsstrasse K 10 in der Gemeinde Escholzmatt-Marbach im Abschnitt 

Wiggen bis zur Grenze zum Kanton Bern. In diesem Abschnitt ist die Sicherheit für alle 

Verkehrsteilnehmenden, insbesondere aber für die Fussgängerinnen und Fussgänger und 

für Radfahrende, ungenügend. Die Längmattbrücke ist baulich in einem so schlechten 

Zustand, dass sie ersetzt werden muss. Das Projekt umfasst den Ausbau der 

Kantonsstrasse inklusive Strassenentwässerung und Beleuchtung, den Neubau und die 

Verlegung der Längmattbrücke und die dazu erforderliche Strassenverlegung, den Neubau 

eines Rad-/Gehwegs sowie den Neubau von diversen Zufahrten und die Anpassung von 

Einmündungen und Vorplätzen. Im Gewässerbereich ist eine Bachaufweitung geplant mit 

einem Ersatzneubau der beiden Durchlässe Schärligbach und Stiereweidgraben. Ausserdem 

ist ein Lärmsanierungsprojekt mit einer Gesamtlänge von 3,1 Kilometern geplant. Das 

Projekt wird von der Gemeinde Escholzmatt-Marbach unterstützt. Die Anliegen des Kantons 

Bern konnten im Projekt aufgenommen werden. Der Sonderkredit für das Projekt beträgt 

insgesamt 15,775 Millionen Franken. In der Kommission war das Projekt unbestritten. Das 

Bedürfnis war für alle Fraktionen ausgewiesen, und die Umsetzung wurde als zweckmässig 

beurteilt. Die Kosten gaben zu keinen Beanstandungen Anlass. Das Eintreten war 

unbestritten. In der Schlussabstimmung stimmte die Kommission dem Dekret einstimmig zu. 
In der Schlussabstimmung stimmt der Rat dem Dekret über einen Sonderkredit für die 

Änderung der Kantonsstrasse K 10, Abschnitt Wiggen bis Grenze Kanton Bern, Gemeinde 

Escholzmatt-Marbach, wie es aus der Beratung hervorgegangen ist, mit 93 zu 0 Stimmen zu. 
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